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Vergleich: Altes Recht - neues Recht

Die nach dem-BDSGalt privilegierte Erhebung, Verarbeitung oder-Nutzung personenbezogener Daten im Auftrag (§ 3 Abs. 8 Satz 3 und § 11 BDSG), wonach der per Auftrag eingesetzte Dienstleister nicht Dritter ist, sondern sozusagen ein „Innenverhältnis“ ohne Prüfschranken für eine Datenübermittlung gesetzlich bestimmt wird, findet sich in vergleichbarer Weise auch in der DS-GVO wieder. 

Nach Art. 4.Nr. 10 DS-GVO ist ein Auftragsverarbeiter ebenfalls nicht.Dritter.

Die DS-GVO enthält aber keine Beschränkung der Privilegierung der Auftragsverarbeitung auf den U-/EWR-Raum mehr, wie sich dies bisher aus der Eingrenzung in § 3 Abs. 8 Satz 3 BDSG ergab. 

Allerdings legt die DS-GVO den Auftragsverarbeitern künftig mehr Verantwortung und mehr Pflichten auf:

Statt § 11 BDSG gilt künftig Art. 28 DS-GVO
Die zentrale Vorschrift für Auftragsverarbeiter in der DS-GVO ist Art. 28, wo in Absatz 1 zunächst die Prüfung der Geeignetheit eines Auf tragsverarbeiters eingefordert wird. Der Ver-antwortliche darf danach nur Auftragsverarbeiter einsetzen, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass sie geeignete technische undorganisatorische Maßnahmen für einen ausreichenden Datenschutz haben. Als Beleg solcherGarantien können auch genehmigte Verhaltensregeln des Auftragsverarbeiters nach Art. 40 DS-GVO oder Zertifizierungen nach Art. 42DS-GVO herangezogen werden.
